
Ausgabe gültigab 1. Januar 2019

Lohnregulativ
fürweiteres Personal

zum Gesamtarbeitsvertrag (GAV) fürdie Schweizerische
Bäcker-Konditoren-und Confiseurbranche, gültigseit 1.Januar 2019

Art. 1 Geltungsbereich

Dieses Lohnregulativ bildet integrierenden Bestandteil des GAV und ist anwendbar fürdas von den
Lohnregulativen Produktion, Verkauf und Gastronomie nicht erfasste, weitere Personal (Logistik,
Administration, Unterhalt etc.), wobei zwischen gelernten und ungelernten Arbeitnehmern im Sinne von
Art. 6a und 6b GAVzu unterscheiden ist.

Art. 2 Mindestlöhne

Die monatlichen MindestlohnansätzefürVollzeitarbeitnehmer betragen abhängig von Ausbildung und
Funktion ab 1. Januar2019:

Mindestlohn

1 Arbeitnehmer i.S.v. Art. 6b GAV

d.h. die keinen oder keinen (im Sinne
von Art.6a Abs. 2) anerkannten
Berufsabschluss in dem ihrer
Funktion entsprechenden
Tätigkeitsbereichhaben:

3'435
ab 2023: 3'504

II Arbeitnehmer i.S.v. Art. 6a GAV

d.h. die einen (im Sinne von Art. 6a Abs.
2 anerkannten) Berufsabschluss in
dem ihrer Funktion entsprechenden
Tätigkeitsbereich haben

1. mit eidg. Berufsattest (EBA) 3'600
ab2023: 3708

2. mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) 4'DOO
ab2023:4'160

3. miteidg. Berufsprüfungodereidg.
höhererFachprüfungsofern in

leitender Funktion

4'824
ab2023:4'969



Art. 3 Kost und Logis

Haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht einzelarbeitsvertraglich überKost und Logis geeinigt,
dann gelten die jeweils gültigenAnsätzeder AhlV fürdie Bewertung der Naturalbezüge.

Morgenessen CHF 3. 50
Mittagessen CHF 10.00
Nachtessen CHF 8.00
Logis CHF 11.50

Genehmigt durch die vertragsschliessenden Parteien:
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